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Am 19. Februar 2018 hat die Ofcom eine bemerkenswerte Entscheidung über
rassistische Äußerungen in klassischen Dramaserien veröffentlicht.  Diese
Entscheidung bezieht sich auf einen Film, den der private Sender Talking Pictures
TV Ltd, ausgestrahlt hatte. Der Unterhaltungssender, der von einem kleinen
Familienunternehmen betrieben wird, hat sich auf klassische Filme und
Archivprogramme spezialisiert und soll angeblich bereits zwei Millionen Zuschauer
wöchentlich haben. Bei der Sendung, gegen die eine Beschwerde eingegangen
war - übrigens nur von einem einzigen Zuschauer - ging es um eine Episode von
 A Family At War, eine britische Dramaserie, die zwischen 1970 und 1972
entstanden war und in der es um die Erfahrungen einer Familie aus Liverpool
während des Zweiten Weltkriegs ging. Die betreffende Folge „Hazard“ wurde
1971 gedreht und zeigte einen der Hauptdarsteller, der 1942 in der britischen
Armee in Ägypten stationiert war. Im Mittelpunkt der Folge stand eine Begegnung
mit einem anderen Soldaten.  

Dem Sender wurde vorgeworfen, dass in einer der Folgen der Serie eine
„offensive Sprache” verwendet wurde. Beanstandet wurde insbesondere das Wort
„wog”, das damals so viel bedeutete wie  „works on government service’ (Arbeit
im öffentlichen Dienst) und zu dieser Zeit nicht als rassistische Äußerung
angesehen wurde. Die Ofcom war der Auffassung, dass die Verwendung dieses
Ausdrucks zu Problemen im Zusammenhang mit Regel 2.3 des Rundfunkkodex
führen könnte. Diese Regel sieht vor: „Bei der Anwendung allgemein akzeptierter
Standards müssen Rundfunksender sicherstellen, dass Material, das
möglicherweise beleidigend ist, vom Kontext gerechtfertigt ist“. Regel  2.3 des
Kodex bezieht sich auf die Pflicht der Ofcom nach § 319 des Communications Act
2003, und zwar, dass „allgemein akzeptierte Standards auf den Inhalt von
Fernseh- und Radiosendungen anzuwenden sind, um die Zuschauer vor offensiven
und schädlichen Inhalten zu schützen.“

Der Sender argumentierte, dass er die Einbeziehung der potenziell offensiven
rassistischen Sprache in diese Episode anhand des Kontextes für gerechtfertigt
gehalten habe  - „um die Realität der Kriegszeit wiederzugeben … schockierend
und innerhalb der Einschränkungen und Konventionen der Zeit”. Außerdem sei
diese Folge zu einer späteren  Sendezeit ausgestrahlt worden als die anderen
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Folgen, und der Sender habe sich dafür entschieden, auf Warnhinweise zu
verzichten, weil er der Meinung war, „dass die Sendung durch den Kontext
ausreichend gerechtfertigt war und von unseren Zuschauern ohne Weiteres
verstanden würde.“  

Der Sender wies darauf hin, dass er die Ausstrahlung der Folgen inzwischen
eingestellt habe. Er erklärte auch, er habe einen Experten damit beauftragt,
sämtliche Folgen auf „Inhalte mit rassistischen Äußerungen” zu überprüfen, um
sicherzustellen, dass die Vorschriften eingehalten werden.

Die Ofcom kam zu dem Schluss, dass die Verwendung des Begriffs auf der
Grundlage dieser Untersuchung überaus anstößig sei (der Begriff „wog” wird
heute als abwertende Bezeichnung für Schwarze genutzt und zählt zu den
Begriffen, die ohne den entsprechenden Zusammenhang als „absolut
inakzeptabel“ gelten“). Daher müsse die Verwendung dieses Begriffs in einem
Fernsehfilm durch den entsprechenden Kontext gerechtfertigt sein. Der Sender
argumentierte, dass die Verwendung dieses Begriffs durch den Schauspieler
zeigen sollte, dass der Soldat  eine Reihe von Charakterschwächen hatte und dass
seine Äußerungen und seine Haltung nicht von anderen geteilt wurden, obwohl
dies von der Ofcom bestritten wird. Die Ofcom war auch der Auffassung, dass die
Tatsache, dass die Folge vor 21.00 Uhr ausgestrahlt worden war, und der Sender
auf Warnhinweise verzichtet hatte, gegen den Sender sprachen.

Die Ofcom erkannte die Maßnahmen an, die von dem Sender unternommen
worden waren, um die Vorschriften einzuhalten. Allerdings war die Ofcom der
Auffassung, dass die Ausstrahlung einer derart offensiven Sprache nicht den
allgemein akzeptierten Standards entsprach und forderte den Sender auf, an
einem Treffen teilzunehmen, um über die Vorgehensweise zu diskutieren. Dies
war nicht das erste Mal, dass Talking Pictures wegen seiner rassistischen Sprache
gerügt wurde, ohne dass eine solche Sprache durch den Zusammenhang
gerechtfertigt gewesen wäre. Dies war der Fall am 9. Januar 2017 und 8. Januar
2018 (für Filme, die am 24. August 2016 und 13 September 2017 ausgestrahlt
worden waren).

Ofcom’s Broadcast and On Demand Bulletin, Issue 348, 19 February
2018, p. 7

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/111292/Broadcast-and-On-
Demand-Bulletin-348.pdf
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Ofcom’s Broadcast and On Demand Bulletin, Issue 320, 9 January 2017

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0033/96558/Issue-320-of-Ofcoms-
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Ofcom’s Broadcast and On Demand Bulletin, Ausgabe 320, 9. Januar 2017

Ofcom’s Broadcast and On Demand Bulletin, Issue 345, 8 January 2018

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/109235/issue-345-broadcast-
on-demandbulletin.pdf

Ofcom’s Broadcast and On Demand Bulletin, Ausgabe 345, 8. January 2018
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